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Tierschutzbeirat des Landes ruft auf

Jetzt unnützen Stacheldraht entfernen

Gerade jetzt, zu Beginn des Früh-
lings, werden Überbleibsel von al-
ten Weidezäunen in Feld und Flur 
wieder sichtbar. Seit Jahrzehnten 
ist Stacheldraht zur Einfriedung 
von Grünland, Weide- und Na-
turschutz%ächen in unserem Bun-
desland üblich und verbreitet.
Leider scheint es auch üblich, 
alte Zäune, die nicht mehr ge-
braucht werden, einfach in der 
Landschaft liegen zu lassen, wo 
sie eine große Gefahr, zum Bei-
spiel für Wildtiere, darstellen. Als 
Tief%ieger verfangen sich beson-
ders Eulen und Weihen darin und 
verenden oft qualvoll. Auch Hir-

sche verletzen sich immer wie-
der lebensgefährlich in diesen 
Zäunen. Aber nicht nur bei Wild- 
und Haustieren verursacht der 

Draht Verletzungen, sondern 
auch beim Menschen.
Der Tierschutzbeirat des Lan-
des Schleswig-Holsteins fordert 
Landeigentümer auf, alte und 
nicht mehr funktionstüchtige Sta-
cheldraht- oder Zaunreste aus der 
Landschaft zu entfernen. Jetzt, zu 
Beginn der Weidesaison, möchte 
der Tierschutzbeirat außerdem 
an alle Landwirte und Hobbytier-
halter appellieren, bei der Hal-
tung ihrer Tiere auf Stacheldraht 
zu verzichten. Es gibt viel bessere 
und tierschutzgerechtere Metho-
den, um Tiere ausbruchsicher ein-
zuzäunen.

Gefährlich ist auch elektri'zierter 
Stacheldraht, mit dem in Schles-
wig-Holstein immer noch Rinder-
herden eingezäunt werden. Seit 
Jahren ist der Einsatz von elekt-
ri'ziertem Stacheldraht gemäß 
den Normen DIN EN  60335-2-76 
und VDE  0131 nicht mehr zuläs-
sig. Nicht zuletzt ergeben sich hie-
raus im Falle eines Ausbrechens 
der Tiere haftungsrechtliche Fra-
gen. Elektrozäune bieten auch bei 
Einsatz von glatten Drähten eine 
sehr gute Hütesicherheit bei min-
destens ebenso guter Haltbarkeit.

 Dr. Elvira Freifrau von Schenck, 
 Mitglied des Tierschutzbeirates

Stacheldrahtreste sollten sofort 
entfernt werden, da sie für Wildtie-
re und Menschen eine Gefahr ber-
gen.  Foto: pixabay

Start des landesweiten Knickwettbewerbs am 21. April

Prämierung vorbildlicher P$ege

Gemeinsam starten der Bauernver-
band Schleswig-Holstein, der Lan-
desverband der Lohnunterneh-
mer in Land- und Forstwirtschaft 
und der Schleswig-Holsteinische 
Heimatbund (SHHB) einen Wett-
bewerb um den bestgep$egten 
Knick in Schleswig-Holstein. Der 
Knickwettbewerb wird von der 
Bingo-Umweltlotterie gefördert.

Knicks sind ein bedeutender Teil 
unserer Kulturlandschaft mit einer 
sehr langen Tradition. Sie bestim-
men mit einer Gesamtlänge von 
rund 68.000 km das Bild unseres 
Heimatlandes. Die heutigen Land-
wirte wissen um die historische 
und landeskulturelle Bedeutung 
der Knicks und p%egen sie gewis-
senhaft. Um diese vorbildliche P%e-
ge zu würdigen, möchte der Wett-
bewerb die positiven Beispiele her-
ausstellen. 

Teilnehmen können alle landwirt-
schaftlichen Haupt- und Nebener-
werbsbetriebe in Schleswig-Hol-
stein. Die gemeldeten Acker- oder 
Grünlandknicks sollten einen gu-
ten P%ege- und Erhaltungszustand 
entsprechend dem Landesnatur-
schutzgesetz (Mai 2016) und den 
Durchführungsbestimmungen zum 
Knickschutz (Januar 2017) aufwei-
sen und folgende Grundvorausset-
zungen erfüllen:

 ● Lage außerhalb geschlossener 
Ortschaften 

 ● deutlich ausgeprägter Wall

 ● dichter Gehölzbestand
 ● weitgehend durchgängiger Wall 

ohne häu'ge Unterbrechungen 
(Hecklöcher, Trassen et cetera) 

Die teilnehmenden Betriebe ha-
ben zwei für den Betrieb reprä-
sentative Knicks vorzuweisen. Bei 
einem davon sollte das Auf-den-
Stock-Setzen nicht länger als drei 
Jahre zurückliegen, für den zwei-
ten sollte der Zeitraum seit dem vo-
rigen Knicken nicht kürzer sein als 
acht Jahre.

Die Jury ist zusammengesetzt 
aus Vertretern der oben genann-
ten Projektpartner sowie Vertre-
tern des Landesamtes für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (LLUR), des Naturschutz-
bundes Schleswig-Holstein (Nabu), 
der Landwirtschaftskammer Schles-

wig-Holstein und dem Landesna-
turschutzbeauftragten. Die Knicks 
werden vor Ort in Abstimmung mit 
dem Betrieb bewertet.

Als Ansprechpartner stehen fol-
gende Personen zur Verfügung:

 ● Dr. Jörg Bargmann, Schles-
wig-Holsteinischer Heimatbund, 
Tel.: 0 43 46-71 46, j.bargmann@
gmx.de

 ● Eckard Reese,  Landesverband 
der Lohnunternehmer in 
Land- und Forstwirtschaft, Tel.: 
0 43 31-3 38 63 01, e.reese@lohn 
unternehmer.de

 ● Dr. Susanne Werner, Bauern-
verband Schleswig-Holstein, Tel.: 
0 43 31-12 77 59, s.werner@bvsh.net

Informationen und Hinweise zum 
Knickbewertungssystem sowie die 
Bewerbungsunterlagen können ab 

Freitag, 21. April, über die Home-
page des SHHB (www.heimatbund.
de/Knickwettbewerb), des Bau-
ernverbandes (www.bauern.sh/ 
Themen/Knicks) und des Landesver-
bandes der Lohnunternehmer (www.
lohnunternehmer.de/Knickwettbe 
werb) eingesehen und herunterge-
laden sowie schriftlich beim SHHB 
oder unter Tel.: 04 31-98 38 40 an-
gefordert werden.

Einzureichende Unterlagen des 
Landwirtes sind, neben einer ge-
eigneten Übersichtskarte zur Lage 
der Knicks, Angaben zu Flächen-
bewirtschaftung und Knickp%ege.

Start des Wettbewerbs ist Freitag, 
21. April, Anmeldeschluss ist der 
30. Juni. Bewerbungsunterlagen 
an den SHHB, Hamburger Land-
straße 101, 24113 Molfsee oder an  
info@heimatbund.de (Stichwort 
jeweils: Knickwettbewerb) senden. 
Die Knickbewertung vor Ort 'ndet 
dann von Juni bis September statt. 
Prämierung ist im Oktober. 

Der Hauptpreis ist die Übernah-
me des Knickens auf 1.000 m Län-
ge durch ein Lohnunternehmen. 
Außerdem gibt es zwei Sägeaus-
rüstungen zu gewinnen, beste-
hend aus Motorsäge und Schutz-
kleidung.

Die Daten und Fotos der prä-
mierten Knicks werden veröffent-
licht. Alle sonst erhobenen Daten 
werden nicht an Dritte weiterge-
reicht. Dr. Jörg Bargmann,  
 Dr. Susanne Werner

Die Jury für den Knickwettbewerb prämiert den bestgep$egten Knick im 
Land. Ansprechpartner für den Wettbewerb sind: Eckard Reese (2. v. li.), Dr. 
Susanne Werner (3. v. li.) sowie Dr. Jörg Bargmann (1. v. r.) Foto: pm


